
Gem. RdErl. des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales  

und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung   

vom 24. April 2016 

 

An die 

Bezirksregierungen  

Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 

Köln und Münster 

 

 

Umsetzung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes; 

hier: Erlass und Förderrichtlinie für die Kommunalen Integrati-
onszentren 

 

Erlass und Förderrichtlinie regeln die Umsetzung von § 7 „Kommunale 
Integrationszentren“ des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftli-
chen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und 
Integrationsgesetz) vom 14.2.2012 (GV. NRW. S. 97). 

 

 

Die folgenden Erlasse werden geändert: 

1. Kommunale Integrationszentren, GemRdErl d. MSW u. d. MAIS vom 
25.06.2012 (BASS 12 – 21 Nr. 18) 

2. Richtlinien für die Förderung Kommunaler Integrationszentren, Gem. 
RdErl. d. MSW u.d. MAIS vom 25.06.2012 (BASS 11 – 02 Nr. 10).
  

 

 

 

Kommunale Integrationszentren 
Gem. RdErl. d. MSW und d. MAIS v. 26.05.2012 (BASS 12 – 21 Nr. 

18) 

 

1. Grundlagen und Auftrag 

1.1 Integration orientiert sich als Querschnittsaufgabe an den Bedar-
fen der Menschen mit Migrationshintergrund in ihren verschiede-
nen Lebenslagen sowie an den Prinzipien der Interkulturalität, der 

 

 





Mehrsprachigkeit, des „Diversity Management“ und des Potenzial-
ansatzes. 

Integration geschieht vor Ort. Den Kommunen und Kreisen kommt 
daher bei der Integration eine entscheidende Bedeutung zu. Die 
unterschiedlichen Akteure müssen vor Ort eng zusammenwirken, 
um das Zusammenleben in Vielfalt erfolgreich zu gestalten.  

1.2 Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Kommunen bei die-
ser Aufgabe und fördert bei Kreisen und kreisfreien Städten die 
Einrichtung von Kommunalen Integrationszentren sowie einer lan-
desweiten Koordinierungsstelle (§ 7 Teilhabe- und Integrationsge-
setz).  

1.3 Die Kommunalen Integrationszentren haben vorrangig den Auf-
trag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleis-
tungen Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune im Hin-
blick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
zu sensibilisieren und zu qualifizieren. 

1.4 Die Kommunalen Integrationszentren tragen dazu bei, die Bil-
dungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Sie 
orientieren sich an der Bildungskette von der frühen Förderung 
über den Elementarbereich, die Schule und die außerschulische 
Kinder- und Jugendarbeit bis zum Übergang von der Schule in ei-
ne Berufsausbildung, ein Studium oder einen Beruf. 

1.5 Handlungsfelder der Kommunalen Integrationszentren sind Bil-
dung (insbesondere sprachliche und interkulturelle), Erziehung 
und Betreuung, und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, Kultur, 
Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, so-
ziale Arbeit im Flüchtlingsbereich, Gesundheit sowie die Pflege äl-
terer Menschen. 

1.6 Für neue Zuwanderungsgruppen entwickeln die Kommunalen In-
tegrationszentren im Rahmen der Unterstützung und Ergänzung 
der Arbeit in den Fach- und Regeldiensten geeignete Angebote, in 
denen die migrations- und integrationspezifischen Bedarfe dieser 
Ein- und Zuwanderer berücksichtigt werden.  

1.7 Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Kommunalen 
Integrationszentren beziehen sich gleichermaßen auf in Nord-
rhein-Westfalen bereits seit längerer Zeit lebende wie neu zuge-
wanderte Menschen mit Migrationshintergrund. 

 

2. Voraussetzung für die Einrichtung und den Betrieb 

Voraussetzung für die Einrichtung und den Betrieb eines Kommunalen 
Integrationszentrums sind ein durch den Rat der Stadt oder durch den 
Kreistag in Abstimmung mit den betroffenen kreisangehörigen Gemein-



den verabschiedetes Integrationskonzept und die Landesförderung ge-
mäß Gem. RdErl. d. MSW u.d. MAIS „Richtlinien für die Förderung 
Kommunaler Integrationszentren“ (BASS 11 – 02 Nr. 10). Die Antrag 
stellende Gebietskörperschaft beteiligt von Anfang an die untere Schul-
aufsicht, die örtliche Schulverwaltung, die Träger der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe, die Wohlfahrtsverbände, ihre Mitwirkungsgremien 
nach § 27 GO sowie – je nach Arbeitsschwerpunkten – weitere örtliche 
Partner. Das Land kann gegebenenfalls mit dem kommunalen Träger 
des Kommunalen Integrationszentrums eine Zielvereinbarung abschlie-
ßen. 

 

3. Aufgaben 

3.1 Die Kommunalen Integrationszentren unterstützen und beraten 
städtische Ämter und Dienststellen, Schulen, andere Bildungsein-
richtungen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie weitere regionale Einrichtungen und Organisatio-
nen. 

3.2 Die Aufgaben der Kommunalen Integrationszentren umfassen im 
Rahmen der jeweiligen kommunalen Beschlüsse folgende Ange-
botsformen der systemischen Organisationsberatung und Unter-
stützung und die Beratung von näher zu bestimmenden Perso-
nengruppen: 

• die Koordination, Bündelung und Mitsteuerung von örtlichen In-
tegrationsangeboten sowie die Herstellung von Transparenz 
über die bestehenden Angebote,  

• die Koordination, Unterstützung und Weiterentwicklung von 
Netzwerken, 

• die Unterstützung, die Begleitung beim Ausbau, der Weiterent-
wicklung und der Vernetzung von bürgerschaftlichem Engage-
ment im Integrationsbereich, 

• die partnerschaftlich orientierte Initiierung und Entwicklung von 
Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Integrationsarbeit in 
kommunalen Handlungsfeldern und zu schulischen und außer-
schulischen Bildungs- und Förderangeboten, 

• die Förderung der Mitwirkung in Vereinen und der Beteiligung an 
örtlichen politischen Planungs- und Entscheidungsverfahren, 

• die Beratung und Unterstützung von Schulen und außerschuli-
schen Einrichtungen bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags und bei der Beteiligung von Eltern, Kindern und 
Jugendlichen,  

• die Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und 
deren Eltern, z.B. beim Seiteneinstieg, zu Bildungs- und Ausbil-



dungswegen, Ganztagsangeboten, außerschulischen Angeboten 
und Übergängen, die Beratung und Unterstützung von Schulen 
bei der Ausgestaltung von Ganztagsangeboten (RdErl. d. MSW 
– BASS 12 – 63 Nr. 2),  

• die Beratung und Unterstützung von Schulen bei der Verwen-
dung der Stellen für Integrationshilfen (RdErl. d. MSJK – BASS 
14 – 01 Nr. 4),  

• die Beratung und Unterstützung von Schulen bei der Umsetzung 
herkunftssprachlichen Unterrichts (RdErl. d. MSW – BASS 13 – 
63 Nr. 3),   

• die Vermittlung von Beratung und Unterstützung von Eltern so-
wie die Zusammenarbeit mit ihnen bei der Erziehung ihrer Kin-
der, 

• die Entwicklung und Erprobung innovativer Konzepte von Spiel-, 
Lehr- und Lernmaterialien, 

• die Qualifizierung und Fortbildung von Lehrkräften und außerun-
terrichtlich oder außerschulisch tätigen pädagogischen und sozi-
alpädagogischen Fachkräften anderer Träger, 

• die Erstellung und das Vorhalten von Übersichten zu sprachli-
chen Angeboten für Neuzuwanderer vor Ort 

• die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Fach-
gesprächen und Konferenzen, 

• den Erfahrungstransfer und die Mitwirkung an überregionalen 
Aktivitäten der landesweiten Koordinierungsstelle und des Ver-
bundes 

• sowie durch Mitwirkung bei der Ausgestaltung von Prozessen 
zur Sicherstellung von Hilfen der Begleitung junger Ein- und Zu-
gewanderter. 

 

4. Gemeinsame Aufgabenwahrnehmung  

4.1 Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Kommunalen 
Integrationszentren werden gemeinsam von aus dem Schuldienst 
abgeordneten Lehrkräften sowie weiteren Fachkräften wahrge-
nommen. Lehrkräfte und Fachkräfte, insbesondere weitere sozial-
pädagogische, haben ihre Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen 
der schulischen und außerschulischen Bildung sowie in den kom-
munalen Handlungsfeldern. Alle in den Kommunalen Integrations-
zentren tätigen Personen sollen verbindlich, verlässlich und ver-
trauensvoll zusammenarbeiten.   

 



4.2 In jedem Kommunalen Integrationszentrum arbeiten auf in der Re-
gel zwei Vollzeitstellen vom Land frei gestellte Lehrkräfte. Sofern 
eine Stelle mit Teilzeitkräften besetzt wird, wird im Interesse der 
besseren Handhabung und ggf. Wiederbesetzung von Stellenan-
teilen eine Besetzung zu zwei gleichen Anteilen empfohlen. 

4.3 Daneben arbeiten in jedem Kommunalen Integrationszentrum drei 
Fachkräfte und eine ½ Verwaltungsassistenzkraft, für die das Land 
eine Zuwendung gewährt. Mit Bekanntgabe des Gem.RdErl. kön-
nen ab sofort in allen kreisfreien Städten bis zu fünf Fachkräfte 
und eine ½ Verwaltungsassistenzkraft und in Kreisen bis zu sechs 
Fachkräfte und eine ½ Verwaltungsassistenzkraft arbeiten, für die 
das Land eine Zuwendung gewährt (Förderung von Vollzeitäquiva-
lenten). Sofern eine Stelle mit Teilzeitkräften besetzt wird, wird im 
Interesse der besseren Handhabung und ggf. Wiederbesetzung 
von Stellenanteilen eine Besetzung zu zwei gleichen Anteilen 
empfohlen. 

4.4 Bei der Besetzung der Stellen wird eine angemessene Vertretung 
von Personen mit Migrationshintergrund angestrebt. 

4.5 Die untere Schulaufsicht unterstützt die Kommunalen Integrations-
zentren gemäß § 7 Absatz 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz so-
wie im Rahmen ihrer Zuständigkeit für „Information, Beratung und 
Koordination der Schulen in allgemeinen schulfachlichen Angele-
genheiten der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Zu-
wanderungsgeschichte“ sowie der „Zusammenarbeit mit örtlichen 
Diensten kommunaler und freier Träger zur Unterstützung der 
Schulen“ (Zuständigkeitsverordnung Schulaufsicht – BASS 10 – 
32 Nr. 47) bei Aufgabenwahrnehmung und Einsatzmanagement. 
Sie ist in Konfliktfällen Ansprechinstitution des jeweiligen kommu-
nalen Trägers des Kommunalen Integrationszentrums.   

4.6 Der Einsatz der in den Kommunalen Integrationszentren tätigen 
Personen wird vom Land und der Kommune über ein gemeinsa-
mes örtliches Einsatzmanagement gesteuert. Gegenstand des 
Einsatzmanagements sind die strategische Planung und Zielver-
einbarungen zu Aufgaben- und Angebotsschwerpunkten sowie die 
Abstimmung der Interessen der Kommunen, in Abstimmung mit 
den betroffenen kreisangehörigen Kommunen und des Landes. 
Die Schwerpunkte der Arbeit werden im Benehmen mit den örtli-
chen Partnern in der Regel jeweils für einen Zeitraum von zwei 
Jahren festgelegt. 

4.7 Das Land kann die Zahl für alle Stellen aufgrund aktueller Bedarfe 
erhöhen. 

 

 



5. Einstellungsvoraussetzungen, Leitung, Dienst- und Fachauf 

     sicht 

5.1 Die Fachkräfte müssen den erfolgreichen Abschluss eines Hoch-
schulstudiums (Diplom FH oder Bachelor, Master) oder eine 
gleichwertige Qualifikation nachweisen. Im Studium sollen unter 
anderem migrations-, bzw. integrationsspezifische oder Lehrinhal-
te des öffentlichen Rechts vermittelt worden sein. Andernfalls 
müssen sie über berufliche Erfahrungen in migrations-, integrati-
onsspezifischen Themenfeldern oder über kommunale Verwal-
tungserfahrung verfügen. Zur Umsetzung der unter Nr. 3 genann-
ten Aufgaben sollten erforderliche Fachkenntnisse vorhanden 
sein, z.B. zur Sozialraumgestaltung, Quartiersentwicklung, Kom-
munikationsvermittlung, Konzepterstellung. 

 Über Ausnahmen entscheidet der Anstellungsträger - auf formlo-
sen Antrag - im Benehmen mit dem zuständigen Ministerium. 

5.2 Die Assistenzkräfte müssen mindestens eine abgeschlossene 
Ausbildung zur oder zum Verwaltungsfachangestellten oder zur 
Kauffrau oder zum Kaufmann für Büromanagement oder eine ver-
gleichbare Qualifikation vorweisen. Über Ausnahmen entscheidet 
der Anstellungsträger auf Antrag im Benehmen mit der Bewilli-
gungsbehörde.  

5.3 Die Leitung eines Kommunalen Integrationszentrums kann durch 
eine Lehrkraft oder eine Fachkraft übernommen werden. Die stell-
vertretende Leitung ist mit einer oder einem Angehörigen der je-
weils anderen Bereiche zu besetzen.  

5.4 Die Dienst- und Fachaufsicht über die in einem Kommunalen In-
tegrationszentrum tätigen Personen liegt beim jeweiligen Anstel-
lungsträger. Der jeweilige Anstellungsträger hält die in eigener An-
stellungsträgerschaft stehenden Personen über Dienstanweisung 
dazu an, sich beim operativen Einsatz vor Ort an die Anordnungen 
der Leitung zu halten. Anträge auf Urlaub, Dienstreisen oder 
Dienstbefreiung werden unabhängig von der Anstellungsträger-
schaft von der jeweiligen Leitung genehmigt. 

 

6. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

6.1 Die Kommunalen Integrationszentren kooperieren mit den vom 
Land geförderten Integrationsstrukturen und mit Migrantenorgani-
sationen.  

6.2 Die Kommunalen Integrationszentren erfüllen ihre Aufgaben in 
Abstimmung und arbeitsteilig mit jeweilig anderen örtlichen Akteu-
ren, wie z.B. Akteuren im Ausbildungskonsens und den regionalen 
Bildungsnetzwerken. Sie können je nach der örtlich geltenden Ar-



beitsteilung und den örtlichen Bedarfslagen eigene Profile ausbil-
den und beteiligen sich an den örtlichen Abstimmungsprozessen. 

6.3 Die Abstimmung mit anderen Akteuren ist Aufgabe der Leitung des 
Kommunalen Integrationszentrums. Diese stellt sicher, dass die 
Schwerpunktsetzung und Arbeitsplanung in Abstimmung mit den 
Konzepten der kommunalen Integrations-, Bildungs-, Familien- 
und Jugendarbeit erfolgt. Es sind dabei die Schulaufsicht, der örtli-
che Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die örtlichen oder re-
gionalen Träger der Integrationsarbeit zu beteiligen. Weiterhin ist 
eine Beteiligung auch anderer regionaler Akteure (wie z.B. Einrich-
tungen der freien Wohlfahrtspflege, die freien Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe, die Einrichtungen des organisierten Sports, lokale 
Freiwilligenagenturen/-zentren, die Agenturen für Arbeit, Jobcenter 
oder die Ausländerbehörden) anzustreben. 

6.4 Die Kommunalen Integrationszentren arbeiten mit Einrichtungen 
der Fort- und Weiterbildung zusammen, beispielsweise mit den 
Kompetenzteams für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern. 

 

7. Landesweite Koordinierungsstelle 

7.1 Das Land unterstützt die Kommunalen Integrationszentren gemäß 
§ 7 Abs. 3 Teilhabe- und Integrationsgesetz durch eine landeswei-
te Koordinierungsstelle.  

7.2 Kernaufgaben der Koordinierungsstelle sind  

• die Beratung der Kommunen bei der Einrichtung eines kom-
munalen Integrationszentrums und der Erstellung eines Integ-
rationskonzepts, 

• die Zusammenarbeit mit dem Land bei Konzeption, Umset-
zung, Programm-Controlling und Evaluation der Arbeit der 
Kommunalen Integrationszentren,  

• die Unterstützung von Kommunen, Schulaufsicht und Bil-
dungseinrichtungen bei der Konzeption, Umsetzung und Eva-
luation einer umfassenden Bildungsförderung entlang der Bil-
dungskette, 

• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sowie Professio-
nalisierung und Qualifizierung für den Verbund und 

• Öffentlichkeitsarbeit für den Verbund. 

7.3  Die Koordinierungsstelle wirkt darauf hin, dass alle Kommunalen 
Integrationszentren den möglichst gleichen qualitativen Standard 
erreichen und sorgt dafür, dass 



• der Austausch der Kommunalen Integrationszentren unterei-
nander in inhaltlichen und organisatorischen Fragen sicherge-
stellt wird, 

• die Kommunalen Integrationszentren angemessen nach außen 
gegenüber dem Land, der Öffentlichkeit und weiteren überre-
gional wirkenden Partnern vertreten werden,  

• aktuelle Bedarfe und Impulse aufgegriffen und für den Verbund 
der Kommunalen Integrationszentren aufbereitet werden und 

• Standardelemente entwickelt und allen Kommunalen Integrati-
onszentren bereitgestellt werden, die unabhängig von den 
kommunalen Schwerpunktsetzungen flächendeckend umge-
setzt werden können. 

7.4  Die Koordinierungsstelle erfüllt ihre Aufgaben in Zusammenarbeit 
mit anderen landesweiten Unterstützungseinrichtungen und mit 
den Einrichtungen anderer gesellschaftlicher Akteure. 

7.5  Die für Schule und Integration zuständigen Ministerien verständi-
gen sich über die Ausstattung der Koordinierungsstelle mit Perso-
nal und Sachmitteln, die Verantwortungsbereiche, die Wahrneh-
mung von Leitungsaufgaben, über die jährliche Arbeits- und Fi-
nanzplanung sowie ggf. über die Zuweisung weiterer Aufgaben.   

 

8. Verbund 

Die Kommunalen Integrationszentren bilden einen Verbund. Sie arbei-
ten bei der Entwicklung und Erprobung von Verfahren und Konzepten 
im Verbund zusammen. Sie sind zur Zusammenarbeit, zum Austausch 
und zur unentgeltlichen und gegenseitigen Weitergabe ihrer Erfahrun-
gen verpflichtet. Die Geschäftsführung des Verbundes liegt bei der lan-
desweiten Koordinierungsstelle. 

 

9. Finanzierung 

9.1 Für den Einsatz der Lehrkräfte werden Stellen im Einzelplan des 
Landeshaushaltes des für Schule zuständigen Ministeriums zur 
Verfügung gestellt.  

9.2 Die Finanzierung der Personalausgaben für die Fachkräfte und die 
Verwaltungsassistenz sowie der Ausgaben, die der Beratung, Un-
terstützung / Ergänzung der Arbeit in den Fach- und Regeldiens-
ten der Kommunen im Rahmen der Neuzuwanderung dienen, re-
geln die Richtlinien für die Förderung Kommunaler Integrations-
zentren – Gem. RdErl. d. MSW und d. MAIS v. 25.06.2012 i.d. ak-
tuellen Fassung (BASS 11 – 02 Nr. 10). 



9.3  Die Finanzierung der Kosten der landesweiten Koordinierungsstel-
le erfolgt unabhängig von der in Nummer 9.2 genannten Richtli-
nien.   

 

 

10. Inkrafttreten 

Dieser RdErl. tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 

 


